
Forderungen der Bauordnungen an Fenster als  
Rettungswege/Notausstiegsöffnungen 
 

 

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde, 

hiermit erhalten Sie die gewünschten Informationen aus den gültigen Landesbauordnungen Deutschlands bezüglich 

Vorschriften zu Rettungswegen/Notausstiegsöffnungen. 

 

 

Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 

Fenster 
    

 

Musterbau- 
ordnung 
September 
2019 

 

Definitionen: 
 

 

 

Aufenthaltsräume 
 

„Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur    
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder 
geeignet sind“. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Absatz 5 

 

Musterbau- 
ordnung 

 

September 
2019 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege   
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§33 
Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 

Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§33 

Absatz 2 

 

  

Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. 
Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so 
darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

 

§37 

Absatz 5 

 

GTU 

S08/SK08/ 
SK10 
GTL 

S08/SK08 

 

 

 

 

 

 

 



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

    

LBO Baden- 
Württem- 
berg 

 

Juli 2019 

Jede Nutzungseinheit muss in jedem Geschoss mit Aufenthalts- 
räumen über mindestens zwei voneinander unabhängige        
Rettungswege erreichbar sein; beide Rettungswege dürfen jedoch 
innerhalb eines Geschosses über denselben notwendigen Flur 
führen. 

§ 15 
Absatz 3 

 

 
Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe 
oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle 
der Nutzungseinheit sein. 

§ 15 

Absatz 5 
Satz 1 

 

 
Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von       
Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
entgegenwirken, müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass 
sie den Erfordernissen des Brandschutzes genügen. 

§28 

Absatz 4 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1 LBO die-
nen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m breit und 1,20 m 
hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenober- 
kante angeordnet sein; eine Unterschreitung dieser Maße bis    
minimal 0,6 m Breite im Lichten und 0,9 m Höhe im Lichten ist im 
Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle 
dann möglich, wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die   
betreffende Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen 

ohne Hilfsmittel vollständig zu öffnen sein. Liegen diese Fenster in 

Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder 
ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal   
gemessen nicht mehr als 1,0 m entfernt sein. 

Allgemeine 
Ausführ- 
ungsver- 
ordnung 
des Innen- 
ministeri- 
ums zur 
Landes- 

bauord- 

nung 
(LBOAVO) 
Dezember 
2020 
§13 

Absatz 4 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 

LBO Bayern Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum §31  

 
Juli 2020 

wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 

Absatz 1  

 Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege   

 dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben      
notwendigen Flur führen. 

  

 
 Für Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde lie- §31 

 

 gen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 

Absatz 2  

 Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare   

 Stelle der Nutzungseinheit sein.   

 
Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, §35 GTU 

 müssen in der Breite mindestens 0,60 m, in der Höhe min-
destens 1 m groß, von innen zu öffnen und nicht höher als 1,20  

Absatz 4 M08/MK08 
GTL 

 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese  M08/MK08 
 kante oder ein davorliegender Austritt von der Traufkante       

horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 
    
    
  

 

 

 

  

    



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

    

LBO Berlin 

Mai 2020 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
wie Wohnungen, Praxen oder selbständige Betriebsstätten 
müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide 
Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über 
denselben notwendigen Flur führen. 

§33 
Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 

führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§33 
Absatz 2 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m × 1,20 m (Breite × 

Höhe) groß und dürfen nicht höher als 1,20 m über der 
Fußbodenober- kante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in 
Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder 
ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal 
gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

§37 

Absatz 5 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 

LBO 
Branden- 
burg 

 

Februar 
2021 

Rettungswege müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass 
im Brandfall ihre Benutzung ausreichend lange möglich ist. Für 
Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, wie 

Wohnungen, Praxen oder selbstständige Betriebsstätten, müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 

Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Beide Rettungswege   
dürfen innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen 
Flur führen. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn 
die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich 
ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können 
(Sicherheitstreppenraum) oder wenn die Nutzungseinheit zu 
ebener Erde liegt und die Flucht ins Freie sicher möglich ist. 

§33 

Absatz 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 
GTL 

S08/SK08 

 
Für Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der 
erste Rettungsweg über mindestens eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg muss eine weitere notwendige 
Treppe oder eine Außentreppe sein. 

§33 

Absatz 2 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 Meter x 1,20 Meter groß 
und nicht höher als 1,20 Meter über der Fußbodenoberkante 
angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder 
Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender 

Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 
Meter entfernt sein. 

 

§37 
Absatz 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

    

LBO Bremen 
 

September 
2018 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten, müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§33 
Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 

führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§33 
Absatz 2 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 

nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet 
sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, 
so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

§37 

Absatz 4 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 

LBO 
Hamburg 

 

Februar 

2020 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide 

Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über 

denselben notwendigen Flur führen. 

§31 

Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§31 

Absatz 2 

 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 31 Absatz 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,9 m x 1,2 m groß und nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. 
Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so 
darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht weiter als 1 m entfernt 

sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

§35 

Absatz 4 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 
GTL 

S08/SK08 

 



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

    

LBO Hessen 

Juni 2020 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten, müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen je- 
doch innerhalb eines Geschosses über denselben notwendigen 
Flur führen. 
Der erste Rettungsweg muss für Nutzungseinheiten, die nicht zu 

ebener Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe, eine Außentreppe oder eine mit Rettungsgeräten der 
Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§36 
Absatz 1 

 

 

 

 

§36 

Absatz 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öffnungen, die als Rettungswege dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m 

über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese 
Öffnungen in Dachschrägen oder Dachaufbauten, darf ihre 
Unterkante oder ein davor liegender Austritt, horizontal 
gemessen, nicht mehr als 1 m von der Traufkante entfernt sein. 

 
§40 

Absatz 5 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 

LBO  

Mecklenburg
Vorpommern 

 

November 
2019 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege 

dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 

notwendigen Flur führen. 

§33 

Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein 

§33 
Absatz 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m × 1,20 m groß und 
nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet 
sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, 

so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 

Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

§37 

Absatz 5 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 
GTL 

S08/SK08 

 

 

 

 

 



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

    

LBO Nieder- 
sachsen 

 

Juli 2020 

Für jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. 2 Die 
Rettungswege dürfen innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur (§ 36) führen. 

§33 
Absatz 1 

 

 
Der zweite Rettungsweg kann über eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr er- 
reichbare Stelle der Nutzungseinheit führen. Ein zweiter 

Rettungsweg über eine von der Feuerwehr erreichbare Stelle der 
Nutzungseinheit ist geeignet, wenn Bedenken in Bezug auf die 
Eignung des Rettungsweges für die Rettung der Menschen nicht 

bestehen; für ein Geschoss einer Nutzungseinheit nach Satz 1, 
ausgenommen Geschosse von Wohnungen, das für die Nutzung 
durch mehr als 10 Personen bestimmt ist, ist die Eignung des 
Rettungsweges zu prüfen. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht 
erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren und 
durch besondere Vorkehrungen gegen Feuer und Rauch 
geschützten Treppenraum möglich ist. Für Nutzungseinheiten 
nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste 

Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. Der zweite 
Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der 

Nutzungseinheit sein. 

 

§33 

Absatz 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Fenster, die als Rettungswege dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m breit und 1,20 m hoch sein. 
Die Höhe ihrer Brüstungen darf nicht mehr als 1,20 m betragen. 
Geneigte Fenster und Fenster in Dachschrägen oder 
Dachaufbauten dürfen als Rettungswege nur vorgesehen sein, 
wenn sie so angeordnet sind, dass bei Gefahr Personen sich 
bemerkbar ma- chen und von der Feuerwehr gerettet werden 

können. Liegen Fenster nach Satz 3 oberhalb der Traufkante, so 
darf die Unter- kante der Fenster oder ein davor liegender Austritt 
von der Trauf- kante waagerecht gemessen nicht mehr als 1 m 
entfernt sein. 

 

Allgemeine 
Durchfüh- 

rungsver- 
ordnung 
(DVNBauO 
September 
2019 §20 
Absatz 2 

 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

    

LBO  

Nordrhein-
Westfalen 

 

Mai 2021 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§33 
Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 

führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. Der zweite Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr ist nur zulässig, wenn keine Be- 
denken wegen der Personenrettung bestehen. Ein zweiter 

Rettungsweg ist nicht erforderlich, 
1. wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum 
möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können  
(Sicherheitstreppenraum) oder 2. für zu ebener Erde liegende 
Räume, die einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben, der 
von jeder Stelle des Raumes in höchstens 15 m Entfernung 
erreichbar ist. 

§33 
Absatz 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2 dienen, 

müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 
nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet 

sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, 
so darf ihre Unterkante oder ein davorliegender Auftritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 
Der Abstand kann in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle 
vergrößert werden. Von diesen Fenstern müssen sich Menschen 
zu öffentlichen Verkehrsflächen oder zu Flächen für Einsatzkräfte 
der Gefahrenabwehr bemerkbar machen können. 

§37 

Absatz 5 

GTU 

S08/SK08/ 
SK10 

GTL 
S08/SK08 

LBO Rhein- 
land-Pfalz 

 

Juni 2019 

Jede Nutzungseinheit mit einem oder mehreren 
Aufenthaltsräumen muss in jedem Geschoss über mindestens 
zwei voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar sein. 
Die Rettungswege müssen bei Nutzungseinheiten, die nicht zu 

ebener Erde liegen, über notwendige Treppen ( §33 Abs. 1 ) 

führen. Bei Gebäuden, die nicht Hochhäuser sind, darf der zweite 
Rettungsweg über mit vorhandenen Rettungsgeräten der 
Feuerwehr erreichbare Stellen (Oberkante der Brüstung eines 
notwendigen Fensters oder sonstige geeignete Stellen) führen; 
diese Stellen dürfen bei Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 
nicht mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegen. 

§15 

Absatz 4 

 

 
Öffnungen in Fenstern, die als Rettungswege dienen, müssen im 
Lichten 0,90 m x 1,20 m groß sein; ihre Brüstungshöhe darf 

1,20 m nicht überschreiten. Liegen diese Öffnungen in Dach- 
schrägen oder Dachaufbauten, müssen sie so angeordnet und 
beschaffen sein, dass Personen sich von diesen Öffnungen aus 
bemerkbar machen und über die Rettungsgeräte der Feuerwehr 

gerettet werden können. 

 
§37 

Absatz 2 

 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 
GTL 

S08/SK08 

 

 

 



Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 
Fenster 

LBO 
Saarland 

 

Dezember 
2019 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, 
wie Wohnungen, Praxen, selbständige Betriebsstätten, müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb eines Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige 
Treppe führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere not- 

wendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr er- 
reichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungs- 
weg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher er- 
reichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch 
nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum). 

 

Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 x 1,20 m groß und nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. 

Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so 
darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

§33 

Absatz 1 

 

 

 

 §33 

Absatz 2 
 

 
 
 
 
 

 
§37 

Absatz 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTU 
S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 

LBO Sachsen 

April 2021 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 

wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§33 

Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§33 

Absatz 2 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 

nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet 
sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, 

darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Trauf- kante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt 
sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§37 

Absatz 4 
GTU 

S08/SK08/ 

SK10 
GTL 

S08/SK08 
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Bauordnung 
Bundesland 
Fassung 

Anforderungen Fund- 
stelle 

geeignete 
VELUX 

Fenster 
    

LBO 
Sachsen-
Anhalt 

 

November 
2020 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§32 

Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§32 

Absatz 2 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 32 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. 

Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so 
darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

§36 

Absatz 5 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 

GTL 
S08/SK08 

LBO 
Schleswig-

Holstein 

 

Oktober 
2019 

Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen 

in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 

Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§34 

Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 

Treppe sein oder über eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr 
erreichbare Stelle der Nutzungseinheit führen. 

§34 

Absatz 2 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 34 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 
dürfen nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante 

angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder 
Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender 
Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als   

1 m entfernt sein. 

§38 

Absatz 5 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 

GTL 
S08/SK08 
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Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, 
wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten, müssen 
in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 

Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege 
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

§33 

Absatz 1 

 

 
Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 

Stelle der Nutzungseinheit sein. 

§33 

Absatz 2 

 

 
Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 
nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet 
sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, 
so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der 
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

§37 

Absatz 5 
GTU 

S08/SK08/ 
SK10 
GTL 

S08/SK08 
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